
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/4/19 7Ob20/79,
7Ob11/85, 7Ob26/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1979

Norm

VersVG §16

VersVG §18

Rechtssatz

Entschuldbare Verletzung der vorvertraglichen Anzeigep icht durch den Versicherungsnehmer, dem vom Agenten

über die P icht zur Beantwortung der Fragen unrichtig informiert und dadurch veranlaßt wird, diese anders als

ursprünglich gewollt vorzunehmen (zB Auskunft, daß der Versicherer auf die Beantwortung von Gesundheitsfragen

keinen Wert lege).

Entscheidungstexte

7 Ob 20/79

Entscheidungstext OGH 19.04.1979 7 Ob 20/79

Veröff: VersR 1980,936

7 Ob 11/85

Entscheidungstext OGH 12.09.1985 7 Ob 11/85

Beisatz: Keine Abwägung von Verschuldensanteilen des Versicherungsvertreters und des Versicherungsnehmers.

Das Verschulden des Versicherungsnehmers kann im Einzelfall durch eine Fehlinformation des

Versicherungsvertreters beeinflußt oder ganz ausgeschlossen werden. (T1) Veröff: VersR 1986,824

7 Ob 26/88

Entscheidungstext OGH 28.07.1988 7 Ob 26/88

Vgl auch; Veröff: SZ 61/177 = VersRdSch 1989,155 = VersR 1989,768
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